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Fahrgastbeirat in der LH Magdeburg 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 06.10.2015 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner März-Sitzung 2015 auf Antrag der Fraktion DIE LINKE/Gartenpartei 
die Einrichtung eines Fahrgastbeirates bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben beschlossen. 
 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

a) Wie weit ist die Umsetzung dieses Beschlusses fortgeschritten? 
 

b) Wann werden die Mitglieder des Fahrgastbeirates durch wen berufen? 
 

c) Wer genau legt den Kreis der Auszuwählenden und die weiteren Rahmenbedingungen 
für diese ehrenamtliche Mitarbeit fest?  
 

d) Während Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bereits im Verwaltungsausschuss 
im März ausführten (Vgl. NS-VVW, 06.03.15, S. 7-9; insbes. S. 8 in der Anlage), dass 
die unter c) formulierten Fragen auf Ebene des MVB-Aufsichtsrates gemeinsam mit der 
MVB-Geschäftsführung erfolgen sollen, ist dies bislang so nicht geschehen, sondern 
vielmehr eher am Aufsichtsrat vorbei und ohne dessen aktive Beteiligung. Gestatten Sie 
daher die freundliche Nachfrage, was denn nun im Kontext Ihrer Aussagen tatsächlich 
gelten soll?  

 
 
 
Stellungnahme:  
 

a) Ein dem Stadtratsbeschluss-Nr. 326-011(VI)15 entsprechender Gesellschafterbeschluss 
soll am 28.09.2015 gefasst werden. Er umfasst die Einrichtung sowie die 
Geschäftsordnung des Fahrgastbeirates. 

 
Der Fahrgastbeirat soll bis Ende 2015 eingerichtet werden. 
 

b) Mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Einrichtung und die 
Geschäftsordnung des Fahrgastbeirates ist die Grundlage für die Bestellung der 
Mitglieder des Fahrgastbeirates geschaffen. Gemäß § 2 der Geschäftsordnung des 
Fahrgastbeirates werden die Mitglieder von der Geschäftsführung der MVB bestellt. 

 
c) Gemäß § 2 der Geschäftsordnung besteht der Fahrgastbeirat aus 15 Mitgliedern.  

 
Neun Mitglieder werden gemäß § 5 ÖPNVG LSA bestellt (jeweils ein Vertreter der örtlich 
zuständigen Fachverbände der Verkehrtreibenden, der Fahrgastverbände, der 
Interessenvertretung von Behinderten und anderen Menschen mit 
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Mobilitätsbeeinträchtigungen, der Elternbeiräte, der Industrie- und Handelskammer, der 
Handwerkskammer, der betroffenen Fachgewerkschaften, vom Land anerkannten 
Naturschutzvereinigungen, die nach ihrer Satzung landesweit und im Verkehrswesen 
tätig sind, des Städte- und Gemeindebundes). Zusätzlich soll ein Vertreter aus der 
Studierendenschaft (Uni/FH) bestellt werden. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag der 
entsprechenden Gremien und Institutionen. 
 
Die übrigen fünf Sitze entfallen auf je einen Abonnement-Kunden der MVB aus den 
Stadtgebieten Nord, Süd, Ost, West und Mitte der Landeshauptstadt Magdeburg. Die 
Abo-Kunden können sich als Mitglieder bewerben. Erfüllen mehrere Kandidaten in 
gleicher Weise die Voraussetzungen, so entscheidet das Los. 

 
d) Die Geschäftsführung der MVB hat eine Informationsvorlage zur Besetzung des 

Fahrgastbeirates in die Aufsichtsratssitzung am 26.06.2015 eingebracht. Die Mehrheit 
des Aufsichtsrates hat sich in dieser Sitzung für die Streichung des 
Tagesordnungspunktes ausgesprochen. Es soll erst nach Beschlussfassung durch die 
Gesellschafterversammlung neu in den Aufsichtsrat eingebracht werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Zimmermann 
 
 


